
 
 

Alle, die den Kegelsport lieben sind froh, nun nach der letzten Lockerungsverordnung vom 17. Juni 

endlich wieder ein Stück 

N O R M A L I T Ä T 
und einen (einigermaßen) regulären Trainingsbetrieb zurückerlangt zu haben, das 

bedeutet: 

1) In geschlossenen Räumlichkeiten – Mindestabstand EIN Meter ! 
 

2) Bei der Sportausübung in der Regel Mindestabstand ZWEI Meter; 

bei Sportarten wie Kegeln ist vorübergehend „kurzfristig“ auch ein geringerer Abstand 

möglich; Mund-Nasen-Schutz nicht notwendig  
 

3) Für Betreuer und Trainer – Mindestabstand EIN Meter Pflicht. 
 

4) Anwesenheitsliste: Für jeden Öffnungstag ist eine Anwesenheitsliste zu führen und 

diese ist mindestens 2 Wochen aufzuheben. 
 

5) Seit 17. Juni 2020 dürfen alle zur Verfügung stehenden Bahnen benutzt werden. 
 

6) Es darf ausschließlich mit ZWEI gekennzeichneten oder eigenen Kugeln gespielt 

werden, die regelmäßig zu desinfizieren sind. 
 

7) Desinfektionsmittel (mit Sprühdosierer) müssen auf jeder Bahn zur Verfügung 

stehen. 

 Auf die Verwendung der üblichen Befeuchtungsschwämme ist zu verzichten! 
 

8) Garderoben und Hygieneräume (Duschen) dürfen nur EINZELN betreten werden – 

regelmäßiges Lüften wird empfohlen und vorherige Desinfektion empfehlenswert! 
 

9) Besondere Rücksichtnahme auf Angehörige von Risikogruppen; 

diese dürfen nur alleine trainieren.   Personen, die Symptome aufweisen oder sich 

krank fühlen, dürfen am Trainingsbetrieb nicht teilnehmen. 
 

10) Die allgemeinen Hygieneregeln sind unbedingt einzuhalten. 

 

11) Die Bewerbe Tandem und Tandem Mix sind nicht gestattet. 

 
Wien, am 18. Juni 2020 

 

 

Mit sportlichem Gruß 

Im Auftrag des ÖSKB-Bundesvorstandes 
 


